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Werte	 konstituieren	 die	 Rechtsordnung.	
Rechtsakte,	die	nicht	auf	einer	gesellschaft-
lich	geteilten	Grundvorstellung	von	Schutz-
würdigem,	 Notwendigem,	 Konsolidieren-
dem,	 Schädlichem	 und	 Zerstörendem	 be-
ruhen,	 entbehren	 eines	 Realitätsbezugs	
und	können	daher	keine	Zustimmung	und	
folglich	 auch	 keinen	 Gehorsam	 beanspru-
chen.	Eine	ausgiebige	Diskussion	über	Wer-
te	–	mit	zahlreichen	Rückblicken	in	die	na-
tionalsozialistische	Vergangenheit	–	wurde	
etwa	 vor	 der	 Verabschiedung	 des	 Grund-
gesetzes	 im	Herrenchiemseer	Verfassungs-
konvent	und	im	Parlamentarischen	Rat	ge-
führt.	 Das	 Ergebnis	 der	 Beratungen	 war	
wahrhaftig	 einzigartig:	 bestimmte	 Güter	
und	Prinzipien	wurden	als	derart	wertvoll	
erachtet,	 dass	 sie	 in	 der	 sog.	 „Ewigkeits-
klausel“	 des	 Art.	79	 Abs.	3	 GG	 für	 abso-
lut	 unantastbar	 erklärt	wurden.	 Den	 Kern	
dieses	 unveränderlichen	 Verfassungsfun-
daments	bildet	die	Garantie	der	Menschen-
würde	in	Art.	1	GG.	Dagegen	fand	der	euro-
päische	Einigungsprozess	zunächst	in	einer	
„wertfreien“	Zone	 statt,	was	dem	Ziel	 der	
Errichtung	 einer	 reinen	 Wirtschaftsunion	
auch	ohne	Weiteres	entsprach.	Dies	änderte	
sich	allerdings,	als	die	Evolution	der	Euro-
päischen	Union	die	Phasen	der	Wirtschafts-
union	 und	 der	 Rechtsunion	 passierte	 und	
auf	 der	 Stufe	 der	 Werteunion	 angelangte.	
Wie	 in	Deutschland,	 nahm	die	Menschen-
würde	auch	im	europäischen	Verfassungs-
recht	 den	 höchsten	 Platz	 ein.	 Jedoch	 bele-
gen	gegenwärtige	Entwicklungen	in	einigen	
europäischen	Mitgliedstaaten,	dass	ein	um-
fassender	Wertekonsens	trotz	beträchtlicher	
Fortschritte,	 die	 u.	a.	 in	 der	 Verankerung	
des	Wertekatalogs	an	der	prominenten	Stel-
le	des	EU-Vertrags	 einen	 juristischen	Aus-
druck	fanden,	bislang	nicht	erreicht	werden	
konnte.	 Die	 Annahme,	 dass	 sich	 die	 Mei-
nungsdivergenzen	 auf	 die	 Auslegung	 des	

Menschenwürdebegriffs	 und	 des	 Schutz-
umfangs	der	Menschenwürdegarantie	aus-
wirken	könnten,	liegt	daher	nicht	fern.

Das	Thema	des	Werkes	 ist	 somit	 aktueller	
denn	 je,	 was	 der	 Verfasser	 in	 seiner	 Ein-
leitung	 begründet	 und	 belegt.	 Es	 werden	
Argumente	 für	 die	 Wahl	 der	 Menschen-
würde	 als	 Vergleichsobjekt	 präsentiert,	
die	 zum	 einen	 aus	 dem	 theoretischen	 Er-
kenntnisinteresse,	 zum	 anderen	 aber	 auch	
aus	 der	 Notwendigkeit	 praktischer	 Pro-
blemlösung	folgen.	Die	der	Arbeit	zugrun-
de	 liegende	Methode	wird	als	„klassischer	
Rechtsvergleich“	 beschrieben,	 wobei	 der	
Verfasser	 seine	 methodischen	 Präferenzen	
nicht	 expliziert	 und	 stattdessen	 lediglich	
in	einer	Fußnote	auf	die	Kritik	am	„klassi-
schen	Rechtsvergleich“	verweist.	Eingesetzt	
wird	 aber	 auch	 die	 „kontextuelle	 Rechts-
vergleichung“,	 wenn	 der	 die	 Menschen-
würdegarantien	ummantelnde	Kontext,	 zu	
welchem	 der	 historische	 Entstehungshin-
tergrund,	die	einschlägige	Rechtsprechung	
sowie	Interpretationsansätze	aus	der	Litera-
tur	zählen,	analysiert	und	verglichen	wird.	
Die	 einzelnen	 Vergleichselemente	 lassen	
die	Untersuchung	nach	Auffassung	des	Au-
tors	 zu	 einem	 Konzeptvergleich,	 welcher	
sich	gegenüber	einem	„reinen“	Problemver-
gleich	durch	die	größere	thematische	Breite	
auszeichnet,	erwachsen.

Die	Untersuchung	beginnt	mit	einer	Einfüh-
rung	in	das	System	des	europäischen	Grund-
rechtsschutzes.	 Hier	 wird	 die	 Ko-Existenz	
des	Europäischen	Gerichtshofs	(EuGH)	und	
der	 Verfassungsgerichte	 der	 EU-Mitglied-
staaten	–	explizit	genannt	werden	das	Bun-
desverfassungsgericht	 (BVerfG)	 und	 der	
italienische	Corte	Costituzionale	–	und	die	
in	Abgrenzung	der	 jeweiligen	Kompetenz-
bereiche	gezogene	Trennung	zwischen	der	
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nationalen	 und	 der	 europäischen	 Grund-
rechtssphären	 geschildert.	 Anschließend	
werden	Fallgruppen	skizziert,	in	denen	der	
nationale	Gesetzgeber	an	die	Unionsgrund-
rechte	 gebunden	 ist.	 Der	 Verfasser	 geht	
zum	 einen	 auf	 den	 gebundenen	 Vollzug	
des	 Unionsrechts	 ohne	mitgliedstaatlichen	
Ermessenspielraum	 („Agency-Situation“)	
und	zum	anderen	auf	Einschränkungen	der	
europäischen	Grundfreiheiten	durch	natio-
nale	Organe	 ein.	Danach	wird	die	Lösung	
der	Kompetenzprobleme	im	Anwendungs-
bereich	 der	 Europäischen	 Grundrechte-
charta	 (GrCh)	 gemäß	 Art.	51	 besprochen,	
welcher	jedoch	aufgrund	seiner	auslegungs-
bedürftigen	Terminologie,	 aber	 auch	man-
gels	 ausdrücklicher	 Vorrangregelung	 für	
Kollisionsfälle	 eine	 nur	 bedingt	 zufrieden-
stellende	Lösung	bietet.	 In	diesem	Zusam-
menhang	 erwähnt	 der	Verfasser	 auch	 den	
vom	 BVerfG	 in	 seinen	 „Recht	 auf	 Verges-
sen“-Beschlüssen	aus	dem	 Jahre	2019	voll-
zogenen	 Paradigmenwechsel,	 welcher	 in	
der	 ausdrücklichen	 Zulassung	 der	 Prü-
fung	innerstaatlicher	Sachverhalte	am	Maß-
stab	der	Unionsgrundrechte	 sowie	der	Be-
reitschaft,	sich	dem	EuGH	in	der	Funktion	
einer	Kontrollinstanz	im	umfassenden	Sys-
tem	europäischen	Grundrechtsschutzes	un-
terzuordnen,	bestand.

Im	 nächsten	 Kapitel	 wird	 die	 Rechtspre-
chung	des	EuGH	und	des	BVerfG	zur	Men-
schenwürdegarantie	 vergleichend	 betrach-
tet.	Dabei	werden	zunächst	die	Gründe	der	
aus	Sicht	des	Autors	wichtigsten	Entschei-
dungen	 der	 Referenzinstanzen	 knapp	 zu-
sammengefasst,	 wonach	 eine	 Auseinan-
dersetzung	mit	der	jeweiligen	richterlichen	
Argumentation	 folgt.	 Diese	 Vorgehens-
weise	 soll	 letztlich	die	Ermittlung	gemein-
samer	sowie	divergierender	Positionen	der	
beiden	 Gerichte	 ermöglichen.	 Die	 Darstel-
lung	 der	 Entscheidungen,	 die	 allesamt	 als	
bahnbrechend	 bezeichnet	 werden	 können,	
illustriert	 die	 kontinuierliche	 Konkretisie-
rung	 des	 Schutzinhalts,	 des	 Schutzpoten-
tials	der	daraus	erwachsenden	Rechte	und	
der	korrespondierenden	staatlichen	Schutz-
pflichten.	 Die	 Übersicht	 der	 bundesver-
fassungsgerichtlichen	 Rechtsprechung	 lie-
ße	sich	allerdings	durch	das	aus	dem	Jahre	
2020	 stammende	 Urteil	 des	 BVerfG	 zum	

Verbot	 geschäftsmäßiger	 Förderung	 der	
Selbsttötung,	 in	welchem	die	Garantie	 der	
Menschenwürde	die	 zentrale	Rolle	 spielte,	
noch	vervollständigen.	Die	Rechtsprechung	
des	 EuGH	 ist	 u.	a.	 durch	 den	 Statuswech-
sel	der	GrCh	gekennzeichnet,	die	mit	dem	
Lissabon-Vertrag	in	die	Primärverträge	der	
EU	aufgenommen	wurde	und	 seitdem	ge-
mäß	 Art.	6	 EUV	 für	 alle	 Mitgliedstaaten	
verbindlich	ist.	Im	abschließenden	Teil	des	
Kapitels	wird	zum	einen	ein	starkes	Über-
gewicht	der	menschenwürderelevanten	Ju-
dikatur	des	BVerfG	im	Vergleich	zur	Recht-
sprechung	des	EuGH	konstatiert,	was	wohl	
nicht	nur	–	wie	der	Verfasser	zutreffend	her-
vorhebt	–	mit	dem	Fehlen	eines	ausdrück-
lich	 verankerten	 Menschenwürdeschut-
zes,	 sondern	 auch	 mit	 dem	 „Image“	 des	
höchsten	 europäischen	 Gerichts	 zu	 erklä-
ren,	das	von	der	Allgemeinheit,	im	Gegen-
satz	 zu	 den	 nationalen	Verfassungsgerich-
ten,	eben	(noch	?)	nicht	als	Anlaufstelle	 für	
die	Geltendmachung	 von	Grundrechtsver-
letzungen	 einschließlich	 etwaiger	 Würde-
verstöße	 angesehen	 wird.	 Angesichts	 die-
ser	Ausgangslage	erscheint	die	Feststellung	
einer	 weitaus	 höheren	 Prüfintensität	 des	
BVerfG	logisch	zwingend,	denn	der	EuGH	
verfügt,	im	Gegensatz	zum	deutschen	Ver-
fassungsgericht,	 über	 keine	 ausformulier-
te	 juristische	 Schutzbestimmung,	 an	 deren	
Wortlaut,	 Entstehung,	 Systematik	 und	 Te-
leologie	 die	 relevanten	 Begriffe	 gedeutet,	
der	 Schutzbereich	 präzisiert	 und	 die	 Ein-
griffe	 kategorisiert	 werden	 könnten.	 Aus	
diesem	Grund	war	der	Gerichtshof	gewis-
sermaßen	 zur	 Errichtung	 eines	 Kolosses	
auf	 tönernen	 Füßen	 verdammt,	 indem	 er	
zunächst	die	Rechtsgrundlage	des	Würde-
schutzes	 aus	 verwandten	 Normen	 und	
Prinzipien	 gestalterisch	 –	 und	 deshalb	 ei-
gentlich	 funktionswidrig	 –	 konzipieren	
und	 anschließend	 auch	 noch	 dieses	 Kon-
strukt	 mit	 aus	 seiner	 Sicht	 geeigneten	 In-
halten	füllen	musste.	Erst	nach	Inkrafttreten	
des	Lissabon-Vertrags	konnte	der	EuGH	in	
gerichtlich	 gewohnter	Manier	 agieren	 und	
Art.	1	 GrCh	 zum	 Ausgangspunkt	 seiner	
würderelevanten	 Entscheidungen	machen.	
Der	vergleichende	Blick	auf	die	Rechtspre-
chung	des	BVerfG	erweist	sich	hier	als	über-
aus	erkenntnisreich,	weil	er	zeigt,	dass	der	
EuGH	erst	am	Anfang	eines	langen	Weges	
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steht.	 Das	 Kapitel	 endet	 mit	 der	 überaus	
interessanten	 Frage	 nach	 der	 Perspektive	
eines	 inhaltlichen	 Austauschs	 zwischen	
dem	BVerfG	und	dem	EuGH,	der	allerdings	
angesichts	 des	 beträchtlichen	 Erfahrungs-
vorsprungs	des	BVerfG	eher	subordinative	
als	koordinative	Züge	annähme	und	daher	
vom	in	der	unterlegenen	Ausgangsposition	
befindlichen	EuGH	wohl	kaum	gewünscht	
werden	dürfte.

Es	folgt	ein	Kapitel,	in	welchem	der	Verfas-
ser	einige	ausgewählte	Probleme	des	Men-
schenwürdeschutzes	 diskutiert.	 Zu	 die-
sen	gehören	allen	voran	begriffliche	 sowie	
konzeptionelle	 Schwierigkeiten,	 die	 dieser	
philosophischen	 Figur	 auch	 in	 ihrer	 juris-
tischen	Dimension	anhaften	 (der	Verfasser	
verwies	bereits	zu	Beginn	der	Arbeit	auf	die	
markante	Charakterisierung	der	Menschen-
würde	durch	Theodor	Heuss	als	„nicht	 in-
terpretierte	These“).	Der	 Inhalt	wird	dabei	
gewissermaßen	 aus	 dem	 Blickwinkel	 ei-
nes:er	 lern-	 und	 kooperativwilligen	 euro-
päischen	 Richters:in	 strukturiert,	 der:die	
zunächst	auf	den	eigenen	Rechtsprechungs-
stand	zurückblickt	und	sodann	zur	Schlie-
ßung	 von	 Lücken	 auf	 die	 Rechtsprechung	
des	BVerfG	rekurriert.	Der	Verfasser	schil-
dert	die	unterschiedlichen	Rechts-	und	Er-
kenntnisquellen,	aus	denen	der	EuGH	seine	
Herangehensweisen	 und	 Interpretationen	
herleiten	 kann.	 Dabei	 verengt	 er	 die	 Be-
trachtungsperspektive	 bei	 der	 Darstellung	
der	 gemeinsamen	 Verfassungsüberliefe-
rungen	 der	 Mitgliedstaaten	 und	 konzen-
triert	 sich	 auf	 das	 deutsche	 Verfassungs-
recht.	 Der	 Gleichlauf	 des	 deutschen	 und	
des	europäischen	Würdekonzepts	wird	zu-
nächst	 anhand	 des	 gemeinsamen	 histori-
schen	 Unterbaus	 veranschaulicht.	 In	 einer	
ideengeschichtlichen	Retrospektive	werden	
stichpunktartig	 die	 wichtigsten	 Entwick-
lungsstadien	aufzeigt,	 in	denen	dem	Men-
schen	 erst	 ein	 besonderer,	 ihn	 über	 alle	
sonstigen	Lebewesen	 erhebender	Wert	 zu-
erkannt	 (antike	Philosophie),	diese	heraus-
ragende	 Position	 aus	 seiner	 Gotteseben-
bildlichkeit	abgeleitet	(Thomas	von	Aquin)	
und	 der	 Gottesbezug	 durch	 die	 Fähigkeit	
zur	autonomen	und	autoreflexiven	Gesetz-
gebung	 abgelöst	 wurde.	 Die	 Darstellung	
schließt	mit	der	Schilderung	der	gegenwär-

tigen	 Meinungspalette,	 deren	 Vertreter:in-
nen	die	Menschenwürde	entweder	als	einen	
statischen,	dem	Menschen	kraft	seines	blo-
ßen	Menschseins	zukommenden	Wert	oder	
als	eine	dynamische	Errungenschaft	als	Re-
sultat	 kraftvoller	 geistiger	 Anstrengungen	
und	Bemühungen	 interpretieren.	Auch	die	
Beeinflussung	der	theoretischen	Landschaft	
durch	die	Erfahrungen	des	 totalitären	Un-
rechts	 des	 20.	 Jahrhunderts	 wird	 erwar-
tungsgemäß	angesprochen.

Anschließend	wird	geschildert,	wie	sich	die	
Erkenntnisse	 der	 vergangenen	 Epochen	 in	
der	 Rechtsprechung	 des	 BVerfG	 und	 des	
EuGH	niederschlagen,	wenn	beide	Gerichte	
den	absoluten	Schutz	der	Menschenwürde	
postulieren	sowie	staatliche	Pflichten	zur	Ab-
wehr	von	Eingriffen	in	die	Menschenwürde	
aufstellen.	Auch	in	der	inhaltlichen	Ausfül-
lung	des	Würdebegriffs	werden	signifikan-
te	Parallelen	erblickt,	wenn	die	vom	EuGH	
proklamierte	Unzulässigkeit	kommerzieller	
Ausnutzung	des	Menschen	als	„Minus“	der	
vom	 BVerfG	 in	 ständiger	 Rechtsprechung	
verwendeten	 Objektformel	 charakterisiert	
wird.	Ähnlich	bzw.	gleich	sind	auch	die	aus	
der	 Würderechtsprechung	 fließenden	 Fol-
gen,	zu	denen	die	persönliche	Autonomie,	
die	 Gleichheit	 aller	 Menschen	 sowie	 be-
stimmte,	an	den	Staat	gerichtete	Ansprüche	
zur	Sicherung	der	menschenwürdigen	Exis-
tenz	gehören.	Stichpunktartig	werden	auch	
die	nach	Auffassung	des	Autors	im	biswei-
len	abweichenden	Würdeverständnis	wur-
zelnden	 Unterschiede	 aufgelistet.	 Es	 folgt	
eine	Befassung	mit	verschiedenen	Ausprä-
gungen	 des	Menschenwürdeschutzes,	 wo-
bei	 der	 Verfasser	 eine	 systematisch	 etwas	
fragliche	 Analyse	 der	 Menschenwürde-
garantie	des	Art.	1	Abs.	1	GrCh	am	Maßstab	
der	 aus	 der	 deutschen	 Verfassungsrechts-
wissenschaft	 stammenden	 Lehre	 von	 der	
mittelbaren	Drittwirkung	der	Grundrechte	
unternimmt.	Das	Ergebnis,	welches	die	un-
mittelbare	 Drittwirkung	 des	 Art.	1	 Abs.	1	
GrCh	 im	 Gegensatz	 zu	 Art.	1	 Abs.	1	 GG	
verneint,	wird	maßgeblich	auf	die	hypothe-
tische	 Gefahr	 der	 verdeckten	 Kompetenz-
erweiterung	 der	Union	 gestützt.	 Anschlie-
ßend	wird	der	personale	Schutzbereich	der	
deutschen	sowie	der	unionalen	Menschen-
würdegarantie	erörtert,	wobei	der	zeitliche	
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Anwendungsbereich	einschließlich	der	zu-
sammenhängenden	 Problematik	 des	 Le-
bensbeginns	 eine	 detaillierte	 Behandlung	
erfährt.	Hinsichtlich	der	Einschränkbarkeit	
der	Menschenwürde	wird	zunächst	auf	die	
Mehrheitsauffassung	 verwiesen,	 die	 vom	
absoluten	Schutzcharakter	des	Art.	1	Abs.	1	
GG	 bzw.	 GrCh	 ausgeht.	 Es	 werden	 aber	
auch	 alternative	 Ansätze	 aus	 dem	 deut-
schen	 Schrifttum	 sowie	 die	 bisweilen	 in-
konsistente	Rechtsprechung	des	EuGH	an-
gesprochen,	 die	 für	 die	 Zulässigkeit	 der	
Abwägung	bzw.	Einschränkung	plädieren.	
Das	Kapitel	endet	mit	der	Darstellung	von	
Fallkonstellationen	 (Folterverbot,	 Existenz-
minimum,	Schutz	des	Privatlebens,	Daten-
schutz,	 bioethische	 Fragen),	 anhand	 derer	
der	 Verfasser	 die	 einzelnen	 Facetten	 des	
Menschenwürdeschutzes	im	GG	und	in	der	
GrCh	erörtert.	Im	Ergebnis	wird	das	Beste-
hen	eines	europaweiten	Konsenses	über	die	
grundlegende	 Bedeutung	 der	 Menschen-
würde	 festgehalten,	 welche	 des	 erdenk-
lich	 höchsten	 rechtlichen	 Schutzes	 bedarf.	
Prägnant	wird	sodann	die	Menschenwürde	
in	der	deutschen	Verfassungsordnung	–	 in	
bewusster	Anspielung	auf	Heuss	–	als	„in-
terpretierte“,	 diejenige	 im	Unionsrecht	da-
gegen	aber	 als	 „nicht	 interpretierte	These“	
bezeichnet,	was	der	Autor	mit	der	Lücken-
haftigkeit	 der	 Rechtsprechung	 des	 EuGH	
begründet.

Zum	Schluss	werden	die	Ergebnisse	 in	 ei-
nem	 Fazit	 zusammengefasst.	 Die	 zentrale	
Rolle	 der	 Menschenwürde	 („Grundwert“)	
wird	 abermals	 unterstrichen,	 zugleich	 soll	
aber	das	BVerfG	dem	Verfasser	zufolge	die	
Entwicklung	der	EuGH-Rechtsprechung	im	
Bereich	 des	 Würdeschutzes	 aufmerksam	
beobachten	 und	 notfalls	 im	Verfahren	 der	
Identitätskontrolle	kritisch	überprüfen.

Das	rezensierte	Werk	bietet	eine	aufschluss-
reiche	 und	 wissenschaftlich	 unterfütterte	
Analyse	 der	 Menschenwürdegarantie	 im	
deutschen	 und	 europäischen	 Verfassungs-
kontext.	Die	Besonderheiten	des	jeweiligen	
konzeptuellen	 Konstrukts	 werden	 sowohl	
anhand	der	historischen	Wurzeln	 als	 auch	
der	aktuellen	Rechtsprechung	demonstriert.	
Die	an	den	EuGH	ausgesprochene	Empfeh-
lung,	die	Rechtsprechung	an	die	 Judikatur	
des	 BVerfG	 anzulehnen,	 mag	 aus	 verfas-
sungstheoretischer	 Perspektive	 durchaus	
berechtigt	sein,	kann	aber	realpolitisch	gese-
hen	wohl	kaum	verwirklicht	werden.	Trotz	
geschilderter	 Diskrepanzen	 zeigt	 die	 Un-
tersuchung,	 dass	 die	Wertekonvergenz	 im	
europäischen	Grundrechtsverbund	überaus	
breit	und	stabil	ist,	was	für	die	Lösung	be-
stehender	und	künftiger	Wertkonflikte	op-
timistisch	stimmt.

Yury Safoklov
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